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Freie Demokraten im Hessischen Landtag

STARKUNG DER PARLAMENTARISCHEN
KONTROLLE DES VERFASSUNGSSCHUTZES

21.02.2018

e FDP legt Anderungsantrag zur Starkung der parlamentarischen Kontrolle vor

* Mehr Kompetenzen fir die Parlamentarische Kontrollkommission sowie
strenge Unterrichtungspflicht der Landesregierung

* Verfassungsschutzgesetz ist gescheitert

Anlasslich des heute eingebrachten Anderungsantrags der FDP-Fraktion zum
Gesetzentwurf zur Neuausrichtung des Verfassungsschutzes erklarte der innenpolitische
Sprecher der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag, Wolfgang GREILICH: ,Nachdem die
Anho6rung zum schwarz-griinen Gesetzentwurf, wie schon vorher der Bericht der
Expertenkommission, fir die Koalition vernichtend ausgefallen ist, haben wir einen
Anderungsantrag zur Starkung der parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes
vorgelegt. Wir greifen damit nicht nur die Hinweise der Anzuhérenden auf, sondern
nehmen auch die Empfehlungen der Expertenkommission ernst. Im Vordergrund steht die
Verbesserung und Starkung der parlamentarischen Kontrolle, aber auch die
angemessene Beteiligung der Opposition an der Ausibung der Kontrolle. Wir schlagen
deshalb vor, dass zukiinftig jede Fraktion mindestens einen Sitz in der Parlamentarischen
Kontrollkommission Verfassungsschutz (PKV) erhalt.

Zugleich sollen die Befugnisse der PKV erweitert werden, etwa um das sowohl auf
Bundesebene wie auch in verschiedenen Verfassungsschutzgesetzen der Lander
verankerte Recht zur Befragung von Mitarbeitern des Verfassungsschutzes. Auch soll
eine ,Whistleblowerregelung“ neu aufgenommen werden, die es Mitarbeitern des
Verfassungsschutzes erlaubt, sich direkt an die PKV zu wenden. Ganzlich unbefriedigend
waren im schwarz-grinen Entwurf die Regelungen zur Unterrichtungspflicht der
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Landesregierung, wonach es auch kinftig im Ermessen der Landesregierung lage, wann
und was sie der Kontrollkommission berichtet. Aus Sicht der Freien Demokraten bedarf es
klarer Regelungen zur Unterrichtungspflicht. Wir schlagen deshalb vor, das hessische
Gesetz um einige Regelungen aus dem Kontrollgesetz des Bundes zu erganzen, unter
anderem um eine Definition der zu berichtenden Vorgange von besonderer Bedeutung.”

Greilich weiter:

~Wahrend der Entwurf des Verfassungsschutzkontrollgesetzes durch die vorgeschlagenen
Anderungen von einem schwarz-griinen ,Kontrollverhinderungsgesetz* zu einem echten
und wirksamen parlamentarischen Kontrollgesetz werden kann, sehe ich fur das
eigentliche Verfassungsschutzgesetz schwarz. Diesen Murks kann man nicht mehr retten.
Die Landesregierung muss einen neuen, wirklich durchdachten und verfassungsgemafien
Entwurf vorlegen. Das Angebot der Freien Demokraten, in einer fraktionsiibergreifenden
Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines verfassungsgemalen Gesetzes mitzuwirken, steht
nach wie vor.*

2018-02-21- Anderungsantrag VerfschutzG

Synopse zu ARTIKEL 2 Verfassungsschutzkontrollgesetz

Kontakt:

Pressestelle der Freien Demokraten im Hessischen Landtag
Schlossplatz 1-3 | 65183 Wiesbaden

Telefon: 0611 350-566 | E-Mail: presse-fdp@ltg.hessen.de

Abgerufen am 23.10.2025 unter https://fdp-fraktion-hessen.de/?p=8335



https://fdp-fraktion-hessen.de/wp-content/uploads/2018/02/2018-02-21-Änderungsantrag-VerfschutzG.pdf
https://fdp-fraktion-hessen.de/wp-content/uploads/2018/02/Synopse-zu-ARTIKEL-2-Verfassungsschutzkontrollgesetz-neu.pdf
https://fdp-fraktion-hessen.de/?p=8335

